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Sitzung vom 3. März 2020

BESCHLUSS NR.  57 /  V4.04.30

Fusion der Trägerschaften der Spitäler Uster und Wetzikon zur gemeinnützigen 
«Gesundheitsversorgung Glattal und Zürcher Oberland AG»
Abstimmungsempfehlung
Genehmigung mit sofortiger Protokollabnahme
Anlässlich seiner Sitzung vom 12. November 2019 hat der Stadtrat zu Handen des Gemeinderates 
die Weisung betreffend Abstimmungsempfehlung zur Fusion der Trägerschaften der Spitäler Uster 
und Wetzikon zur gemeinnützigen «Gesundheitsversorgung Glattal und Zürcher Oberland AG» 
verabschiedet. Die durch den Gemeinderat zu genehmigende Abstimmungsempfehlung muss dem 
Beleuchtenden Bericht des Zweckverbandes Spital Uster mittels separatem Beiblatt beigegeben 
werden. Es geht um zwei Abstimmungsempfehlungen, weil am 17. Mai 2020 im 
Zweckverbandsgebiet Spital Uster zwei Vorlagen zur Abstimmung gelangen (Vorlage A Fusion der 
Trägerschaften, Vorlage B Umwandlung Spital Uster). 
Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 20. Januar 2020 wurde die Weisung im Rat behandelt. 
Dabei wurde die Abstimmungsempfehlung «Ja» zur Fusion der Trägerschaften (Vorlage A) 
entsprechend dem Antrag des Stadtrates mit 33 zu 1 Stimme genehmigt. Die 
Abstimmungsempfehlung «Ja» zur Umwandlung des Spitals Uster wurde mit 27 zu 8 Stimmen 
genehmigt. 
Die vorliegende Abstimmungsempfehlung enthält unter «Darüber wird abgestimmt» je eine 
Kurzzusammenfassung der beiden Vorlagen. Diese waren auch Inhalt der Weisung an den 
Gemeinderat und machen in der Abstimmungsempfehlung ergänzend zum umfangreichen 
Beleuchtenden Berichts des Zweckverbands deshalb Sinn, weil anschliessend unter 
«Abstimmungsempfehlung» ausführlich begründete Abstimmungsempfehlungen folgen, die ohne 
Einleitung nur schwer verständlich sind. Die abgebildeten Abstimmungsempfehlungen wurden so 
durch den Gemeinderat verabschiedet. Die «Abstimmungsempfehlung der Minderheit des 
Gemeinderates» bei der Vorlage B wurde durch die Geschäftsleitung des Gemeinderates verfasst
Analog einer Abstimmungsweisung für eine kommunale Sachvorlage hat der Stadtrat die 
vorliegende Abstimmungsempfehlung zu genehmigen. 

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abstimmungsempfehlung wird genehmigt. 

2. Mitteilung als Protokollauszug an
- Stadtpräsidentin, Barbara Thalmann
- Abteilungsvorsteherin Gesundheit, Karin Fehr
- Abteilung Gesundheit
- Stadtschreiber-Stv., Jörg Schweiter (zur weiteren Veranlassung)
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